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Bürgeramt Rathaus Köpenick
Bezirksamt Treptow-Köpenick

Anschrift
Alt-Köpenick 23
12555 Berlin

Kontakt
Telefon: 115
Fax: (030) 90297-3805
Internet:
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fue
r-buergerdienste/buergeramt/
E-Mail: buergeramt3@ba-tk.berlin.de

Hinweise zur Anschrift des Standorts
Barrierefreier Zugang zu Haus B über den Rathaushof (Böttcherstraße 4, 12555
Berlin). Nutzen Sie bitte den Aufzug B.

Barrierefreie Zugänge

   
Der barrierefreie Zugang zum Bürgeramt erfolgt über den Hof (Eingang
Böttcherstraße). Nutzen Sie bitte den Fahrstuhl Haus B.

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: 07:30-15:30 Uhr
Dienstag: 10:00-18:00 Uhr
Mittwoch: 07:30-14:00 Uhr
Donnerstag: 10:00-18:00 Uhr
Freitag: 07:30-13:00 Uhr

Hinweis für Terminkunden
Wir bitten Sie um rechtzeitiges Erscheinen (ca. 5 Minuten vorher).

Verkehrsanbindungen

S-Bahn
  0.9km S Spindlersfeld
    S47
  1.5km S Köpenick
    S3

https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeramt/
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeramt/
mailto:buergeramt3@ba-tk.berlin.de
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Spindlersfeld%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20K%C3%B6penick%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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Bus
  0km Rathaus Köpenick
    27, 162, 164
  0.1km Schloßplatz Köpenick
    27, 68, 162, 164, 165, N62, N65, N64, N69, N63
  0.2km Freiheit
    162, 164, N62
  0.4km Köllnischer Platz
    68, 162, 164, N63, 165, N65, N64
  0.6km Müggelheimer Str./Wendenschloßstr.
    27, 68, 162, 165, N62, N65, N69, N64, N63
  0.6km Glienicker Str.
    68, N63, 162, 164
  0.6km Bahnhofstr./Lindenstr.
    27, 164, N62
  0.7km Landjägerstr.
    165, N64
  0.8km Berlin, Betriebshof Köpenick
    N62
  0.8km S Spindlersfeld
    165, N65, N64

Tram
  0km Rathaus Köpenick
    61, 62, 63, 67, 68
  0.1km Schloßplatz Köpenick
    27, 60, 61, 62, 63, 67, 68
  0.2km Freiheit
    27, 61, 62, 63, 68
  0.4km Köllnischer Platz
    60, 61, 63, 67
  0.5km Müggelheimer Str./Wendenschloßstr.
    27, 60, 61, 62, 63, 67, 68
  0.6km Bahnhofstr./Lindenstr.
    61, 62, 63, 67, 68, 27, 60
  0.8km Berlin, Betriebshof Köpenick
    60, 62, 63, 67, 68, 61
  0.8km S Spindlersfeld
    60, 61, 63, 67
  0.9km Pablo-Neruda-Str.
    27, 63, 67
  1km Mayschweg
    60, 62, 63, 68

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Rathaus%20K%C3%B6penick%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Schlo%C3%9Fplatz%20K%C3%B6penick%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Freiheit%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=K%C3%B6llnischer%20Platz%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=M%C3%BCggelheimer%20Str.%2FWendenschlo%C3%9Fstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Glienicker%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Bahnhofstr.%2FLindenstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Landj%C3%A4gerstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Berlin%2C%20Betriebshof%20K%C3%B6penick&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Spindlersfeld%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Rathaus%20K%C3%B6penick%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Schlo%C3%9Fplatz%20K%C3%B6penick%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Freiheit%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=K%C3%B6llnischer%20Platz%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=M%C3%BCggelheimer%20Str.%2FWendenschlo%C3%9Fstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Bahnhofstr.%2FLindenstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Berlin%2C%20Betriebshof%20K%C3%B6penick&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Spindlersfeld%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Pablo-Neruda-Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Mayschweg%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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Sonstige Hinweise zum Standort
Erweiterter Bürgerservice – Terminfreie Angebote
Das Bürgeramt (Adlershof / Rathaus Köpenick / Schöneweide) bietet ab sofort
ausgewählte Dienstleistungen ohne vorherige Terminvereinbarung an. Damit wird
das bestehende Terminangebot erweitert und der Bürgerservice noch flexibler
gestaltet.
Diese Dienstleistungen können Sie ohne Termin an diesem Standort erledigen:

• Meldebescheinigungen
• Führungszeugnisse
• Gewerbezentralregisterauskünfte
• PIN-Rücksetzungen (soweit technisch möglich)
• Abholung von Ausweisdokumenten (Personalausweis, Reisepass)
• Beratung zu Online-Dienstleistungen und schriftlichen Antragstellungen

Bitte beachten Sie, dass die Möglichkeit der spontanen Vorsprachen je nach
Besucheraufkommen begrenzt sein kann.
Bitte bringen Sie alle erforderlichen Unterlagen vollständig mit, um eine schnelle
Bearbeitung zu ermöglichen.
Für alle anderen Dienstleistungen ist weiterhin eine vorherige Terminbuchung
erforderlich.
Termine können wie gewohnt über das ServicePortal Berlin oder das Bürgertelefon
115 gebucht werden.
Viele Anliegen können Sie auch digital erledigen – Informationen zu den
verfügbaren Online-Diensten finden Sie ebenfalls im ServicePortal.

Nachgewiesene dringliche Angelegenheiten, sogenannte Notfallkunden, werden
noch am Tag Ihrer Vorsprache in jedem Berliner Bürgeramt, verbunden mit einer
Wartezeit, bearbeitet.

Allgemeine Informationen
• Ergänzend kann am Standort mit den Kreditkarten (credit/debit) VISA, V Pay,
Mastercard und Maestro bezahlt werden.
• An diesem Standort ist ein kostenpflichtiges Selbstbedienungsterminal zur
Erfassung von Ausweis-Daten/Passfotos vorhanden.

Zahlungsmöglichkeiten
Girocard (mit PIN)

https://www.service.berlin.de/terminvereinbarung/artikel.296864.php
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Aufenthaltserlaubnis für ein im Bundesgebiet
geborenes Kind beantragen
Einem ausländischen Kind kann nach seiner Geburt eine Aufenthaltserlaubnis
erteilt werden, wenn mindestens ein Elternteil einen gültigen Aufenthaltstitel
besitzt.

Abhängig von den Aufenthaltstiteln der Elternteile sind dafür entweder die
Bürgerämter oder das Landesamt für Einwanderung (LEA) zuständig.

Verfahrensablauf
1. Prüfen Sie zuerst, ob die Bürgerämter oder das LEA für die Erteilung der
Aufenthaltserlaubnis zuständig sind.

Lesen Sie dazu die Informationen im Abschnitt „Voraussetzungen“.
Sie können auch den Quick-Check (im Online-Dienst) dafür nutzen.

2.a. Wenn die Aufenthaltserlaubnis durch ein Bürgeramt erteilt werden kann:

Buchen Sie einen Termin in einem Berliner Bürgeramt.
Bringen Sie zum Termin alle erforderlichen Unterlagen mit.
Das Passfoto kann entweder vor Ort kostenpflichtig erstellt werden oder
vorab in einem der Fotostudios / Drogeriemärkten, die es auf einem
gesicherten elektronischen Weg an Behörden übermitteln können.

oder

2.b. Wenn die Aufenthaltserlaubnis nur durch das LEA erteilt werden kann:

Stellen Sie den Online-Antrag „Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen“.
Bitte halten Sie dafür alle erforderlichen Dokumente möglichst im PDF-
Format bereit. Sie können die Dokumente aber auch noch im Antragsprozess
mit Ihrem Smartphone oder Tablet fotografieren und hochladen.
Bevor Sie den Antrag absenden können, müssen Sie die Bearbeitungsgebühr
bezahlen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn Sie von der Gebührenzahlung
befreit sind.
Am Ende erhalten Sie ein PDF-Dokument als Bestätigung Ihres Antrags.
Damit wird bescheinigt, dass der Aufenthalt Ihres Kindes erlaubt ist. Bitte
speichern Sie sich das PDF deshalb unbedingt ab und drucken es auch nach
Möglichkeit aus.
Wenn Ihr Antrag positiv geprüft wurde, erhalten Sie vom LEA einen Termin
zur Vorsprache. Bringen Sie bitte zum Termin vor Ort alle im
Einladungsschreiben genannten Unterlagen mit.

Voraussetzungen
Geburt im Bundesgebiet
Das Kind muss im Bundesgebiet geboren worden sein und gemeinsam mit
den Eltern oder dem allein sorgeberechtigten Elternteil in Berlin gemeldet
sein.
Von Amts wegen - Erteilung bei einem Bürgeramt
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Die Aufenthaltserlaubnis für das Kind kann von jedem Berliner Bürgeramt
erteilt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Beide Elternteile (bei gemeinsamem Sorgerecht) oder der allein
sorgeberechtigte Elternteil sind bei Geburt des Kindes im Besitz eines
gültigen Aufenthaltstitels (Aufenthaltserlaubnis, Blaue Karte-EU,
Niederlassungserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU).
Die Aufenthaltstitel der Eltern oder des allein sorgeberechtigten
Elternteils wurden zuletzt in Berlin erteilt und sind noch länger als 6
Monate gültig.

Auf Antrag - Erteilung beim Landesamt für Einwanderung (LEA)
Eine der oben genannten Voraussetzungen für die Ausstellung beim
Bürgeramt liegt nicht vor? Dann muss die Aufenthaltserlaubnis für das Kind
beim LEA beantragt werden. Nutzen Sie dafür bitte den Online-Antrag
„Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen“ (siehe unter „Jetzt online
erledigen“).
Persönliche Vorsprache eines sorgeberechtigten Elternteils mit
Termin
Das Kind muss nur dann mitkommen, wenn das digitale Passfoto erst bei
Vorsprache im Bürgeramt oder LEA aufgenommen wird (siehe Abschnitt
„Erforderliche Unterlagen“).
Wenn Sie den Antrag online beim LEA stellen müssen: Aktuelle E-
Mail-Adresse
Das LEA wird über Ihre aktuelle E-Mail-Adresse Kontakt zu Ihnen aufnehmen.
Bitte kontrollieren Sie regelmäßig auch Ihren Spam-Ordner.
Für die Online-Antragstellung: Zustimmung zum elektronischen
Bezahlverfahren
Folgende Zahlungsmethoden stehen Ihnen zur Verfügung:
• Kreditkarte (Visa, Mastercard)
• PayPal

Erforderliche Unterlagen
Antrag Aufenthaltserlaubnis für ein im Bundesgebiet geborenes
Kind

Wenn die Bürgerämter zuständig sind, können Sie den Antrag nur vor
Ort stellen.
Wenn das LEA zuständig ist, können Sie den Antrag nur online stellen.

Pass des Kindes
Das Kind muss entweder über einen eigenen gültigen Pass verfügen oder im
gültigen Pass eines Elternteils eingetragen sein.
1 aktuelles, biometrisches Passfoto

Seit dem 01.05.2025 dürfen biometrische Passfotos grundsätzlich nur
noch direkt in den Behörden digital erstellt werden oder in
Fotostudios/Drogeriemärkten, die es auf einem gesicherten
elektronischen Weg an die Behörden übermitteln können.
Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Website des Landesamtes
für Einwanderung (siehe unter „Weiterführende Informationen“).
Bitte beachten Sie vor Ihrem Termin im Bürgeramt die Hinweise zum
Passfoto in der Standortbeschreibung.

Geburtsurkunde
Sorgerechtsnachweis
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Pässe und Aufenthaltstitel der Eltern
Wenn Sie den Antrag online beim LEA stellen: unterschriebene
Einverständniserklärung des anderen sorgeberechtigten Elternteils
Nicht erforderlich, wenn nur ein Elternteil allein sorgeberechtigt ist
Bei Antragstellung durch Bevollmächtigte: Vollmacht mit Angabe
des Verfahrensgegenstands

Gebühren

50,00 Euro
27,60 Euro: für ein Kind mit türkischer Staatsangehörigkeit.
Keine: bei Vorlage eines aktuellen Nachweises über den Bezug von
Leistungen nach SGB II, SGB XII oder nach Asylbewerberleistungsgesetz
6,00 Euro zusätzlich: für die Erstellung eines digitalen Passfotos am
Selbstbedienungsterminal vor Ort

Rechtsgrundlagen
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) § 33
(https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__33.html)

Durchschnittliche Bearbeitungszeit
Nach der Vorsprache mit Termin dauert es mindestens 4 Wochen, bis die
Aufenthaltserlaubnis als elektronischer Aufenthaltstitel ausgestellt ist und abgeholt
werden kann.

Weiterführende Informationen
Digitale Fotos für Aufenthaltsdokumente ab 01.05.2025 (Landesamt
für Einwanderung)
(https://www.berlin.de/einwanderung/ueber-uns/aktuelles/artikel.1541531.ph
p)

Durchschnittliche Bearbeitungszeit
https://liste-antraege-bc01.bda.service.berlin.de/intelliform/forms/default/bda/LEA/A
ufenthaltserlaubnis_aus_familiaeren_Gruenden/index

Hinweise zur Zuständigkeit
Die Dienstleistung kann grundsätzlich bei allen Berliner Bürgerämtern in
Anspruch genommen werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Beide Elternteile (bei gemeinsamen Sorgerecht) oder der allein
sorgeberechtigte Elternteil sind bei Geburt des Kindes im Besitz eines
gültigen Aufenthaltstitels (Aufenthaltserlaubnis, Blaue Karte-EU,
Niederlassungserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU).
Die Aufenthaltstitel der Eltern oder des allein sorgeberechtigten Elternteils
wurden in Berlin erteilt und sind noch länger als 6 Monate gültig.

In allen anderen Fällen: Online-Antrag beim Landesamt für Einwanderung

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__33.html
https://www.berlin.de/einwanderung/ueber-uns/aktuelles/artikel.1541531.php
https://www.berlin.de/einwanderung/ueber-uns/aktuelles/artikel.1541531.php
https://liste-antraege-bc01.bda.service.berlin.de/intelliform/forms/default/bda/LEA/Aufenthaltserlaubnis_aus_familiaeren_Gruenden/index
https://liste-antraege-bc01.bda.service.berlin.de/intelliform/forms/default/bda/LEA/Aufenthaltserlaubnis_aus_familiaeren_Gruenden/index
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(LEA).


